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EUROPÄISCHE KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (1)

8. Januar 2015

(2015/C 4/01)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,1768

JPY Japanischer Yen 141,00

DKK Dänische Krone 7,4398

GBP Pfund Sterling 0,78110

SEK Schwedische Krone 9,4340

CHF Schweizer Franken 1,2010

ISK Isländische Krone

NOK Norwegische Krone 9,0280

BGN Bulgarischer Lew 1,9558

CZK Tschechische Krone 27,865

HUF Ungarischer Forint 317,05

PLN Polnischer Zloty 4,2902

RON Rumänischer Leu 4,4878

TRY Türkische Lira 2,7181

AUD Australischer Dollar 1,4518

Währung Kurs

CAD Kanadischer Dollar 1,3905
HKD Hongkong-Dollar 9,1265
NZD Neuseeländischer Dollar 1,5113
SGD Singapur-Dollar 1,5753
KRW Südkoreanischer Won 1291,62
ZAR Südafrikanischer Rand 13,6912
CNY Chinesischer Renminbi Yuan 7,3152
HRK Kroatische Kuna 7,6745
IDR Indonesische Rupiah 14877,39
MYR Malaysischer Ringgit 4,1890
PHP Philippinischer Peso 52,908
RUB Russischer Rubel 72,3732
THB Thailändischer Baht 38,693
BRL Brasilianischer Real 3,1774
MXN Mexikanischer Peso 17,3087
INR Indische Rupie 73,6300

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
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INFORMATIONEN DER MITGLIEDSTAATEN

Informationen gemäß Artikel 76 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

(2015/C 4/02)

Liste 1

Innerstaatliche Zuständigkeitsvorschriften im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 2:

— in Belgien: entfällt;

— in Bulgarien: Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzbuches über Internationales Privatrecht;

— in der Tschechischen Republik: Gesetz Nr. 91/2012 über Internationales Privatrecht, insbesondere Artikel 6;

— in Dänemark: Artikel 246 Absätze 2 und 3 des Rechtspflegegesetzes;

— in Deutschland: § 23 der Zivilprozessordnung;

— in Estland: Artikel 86 (Zuständigkeit an dem Ort, an dem sich das Eigentum befindet) der Zivilprozessordnung, 
soweit die Klage nicht an das Eigentum der Person geknüpft ist; Artikel 100 (Antrag auf Beendigung der Anwendung 
von Standardbedingungen) der Zivilprozessordnung, soweit die Klage bei dem Gericht einzureichen ist, in dessen 
örtlicher Zuständigkeit die Standardklausel angewandt wurde;

— in Griechenland: Artikel 40 der Zivilprozessordnung;

— in Spanien: entfällt;

— in Frankreich: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuches;

— in Kroatien: Artikel 54 des Gesetzes über die Lösung von Kollisionen mit Vorschriften anderer Länder in bestimmten 
Beziehungen;

— in Irland: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit durch Zustellung eines verfahrenseinleitenden Schriftstücks an 
den Beklagten während dessen vorübergehender Anwesenheit in Irland begründet wird;

— in Italien: Artikel 3 und 4 des Gesetzes Nr. 218 vom 31. Mai 1995;

— in Zypern: Artikel 21 des Gerichtsgesetzes (Gesetz Nr. 14/60);

— in Lettland: Artikel 27 Absatz 2, Artikel 28 Absätze 3, 5, 6 und 9 des Zivilprozessgesetzes;

— in Litauen: Artikel 783 Absatz 3, Artikel 787, Artikel 789 Absatz 3 der Zivilprozessordnung;

— in Luxemburg: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuches;

— in Ungarn: Artikel 57 Buchstabe a der Gesetzesverordnung Nr. 13 von 1979 über Internationales Privatrecht;

— in Malta: Artikel 742, 743 und 744 der Gerichtsverfassungs- und Zivilprozessordnung (Kapitel 12 der maltesischen 
Gesetze) und Artikel 549 des Handelsgesetzbuchs (Kapitel 13 der maltesischen Gesetze);

— in den Niederlanden: entfällt;

— in Österreich: § 99 der Jurisdiktionsnorm;

— in Polen: Artikel 1103 Absatz 4 der Zivilprozessordnung und Artikel 1110 der Zivilprozessordnung, sofern diese 
die Zuständigkeit ausschließlich aufgrund eines der folgenden Kriterien bestimmen: Der Kläger besitzt die polnische 
Staatsbürgerschaft, hat seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in Polen;

— in Portugal: Artikel 63 Absatz 1 der Zivilprozessordnung, soweit er die extraterritoriale gerichtliche Zuständigkeit 
vorsieht, z. B. die Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der Zweigniederlassung, der Agentur, des Amtes, der Delega
tion oder der Vertretung (sofern diese sich in Portugal befindet), wenn der Antrag der Hauptverwaltung zugestellt 
werden soll (sofern diese sich im Ausland befindet), und Artikel 10 der Arbeitsprozessordnung, soweit er die extra
territoriale gerichtliche Zuständigkeit vorsieht, beispielsweise die Zuständigkeit des Gerichts am Wohnsitz des 
Antragstellers in einem Verfahren, das ein Arbeitnehmer wegen eines Arbeitsvertrags gegen einen Arbeitgeber ange
strengt hat;
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— in Rumänien: Artikel 1065-1081 unter Titel I „Internationale Zuständigkeit der rumänischen Gerichte“ in Buch VII 
„Internationales Zivilverfahren“ des Gesetzes Nr. 134/2010 über die Zivilprozessordnung;

— in Slowenien: Artikel 58 des Gesetzes über Internationales Privat- und Zivilprozessrecht;

— in der Slowakei: § 37 bis § 37e des Gesetzes Nr. 97/1963 über Internationales Privatrecht und die entsprechenden 
Verfahrensvorschriften;

— in Finnland: Kapitel 10 § 18 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2 der Prozessordnung;

— in Schweden: Kapitel 10 § 3 Satz 1 der Prozessordnung;

— im Vereinigten Königreich:

a) die Zustellung eines verfahrenseinleitenden Schriftstücks an den Beklagten während dessen vorübergehender 
Anwesenheit im Vereinigten Königreich;

b) das Vorhandensein von Vermögenswerten des Beklagten im Vereinigten Königreich;

c) die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Vereinigten Königreich durch den Kläger.

Dieselben Grundsätze gelten für Gibraltar.

Liste 2

Vorschriften über die Streitverkündung im Sinne von Artikel 65:

— in Belgien: entfällt;

— in Bulgarien: entfällt;

— in der Tschechischen Republik: entfällt;

— in Dänemark: entfällt;

— in Deutschland: § 68 und §§ 72 bis 74 der Zivilprozessordnung;

— in Estland: § 212 bis § 216 der Zivilprozessordnung;

— in Griechenland: entfällt;

— in Spanien: entfällt;

— in Frankreich: entfällt;

— in Kroatien: Artikel 211 des Zivilprozessgesetzes,

— in Irland: entfällt;

— in Italien: entfällt;

— in Zypern: Verfahrensregel 10 der Zivilprozessregeln über Interventionsklagen;

— in Lettland: Artikel 78, 79, 80, 81 und 75 des Zivilprozessgesetzes;

— in Litauen: Artikel 46 und 47 der Zivilprozessordnung;

— in Luxemburg: entfällt;

— in Ungarn: §§ 58 bis 60 Buchstabe a des Gesetzes III von 1952 über die Zivilprozessordnung, die die Streitverkün
dung betreffen;

— in Malta: Artikel 960 bis 962 der Gerichtsverfassungs- und Zivilprozessordnung (Kapitel 12 der maltesischen 
Gesetze);

— in den Niederlanden: entfällt;

— in Österreich: § 21 der Zivilprozessordnung;

— in Polen: Artikel 84 und 85 der Zivilprozessordnung, die die Streitverkündung betreffen;

— in Portugal: entfällt;

— in Rumänien: entfällt;
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— in Slowenien: Artikel 204 des Zivilprozessgesetzes, der die Streitverkündung regelt;

— in der Slowakei: entfällt;

— in Finnland: entfällt;

— in Schweden: entfällt;

— im Vereinigten Königreich: entfällt.

Liste 3

Übereinkünfte im Sinne von Artikel 69:

— in Österreich:

— das am 6. Juni 1959 in Wien unterzeichnete deutsch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerken
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und 
Handelssachen;

— das am 20. Oktober 1967 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der 
Republik Österreich über Rechtshilfe in bürgerlichen Rechtssachen und über Urkundenwesen;

— das am 16. Juni 1959 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Aner
kennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden auf 
dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

— das am 14. Juli 1961 in Wien unterzeichnete britisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerken
nung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und das am 6. März 1970 in 
London unterzeichnete Protokoll;

— das am 6. Februar 1963 in Den Haag unterzeichnete niederländisch-österreichische Abkommen über die gegen
seitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem 
Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

— das am 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnete französisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung und 
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und 
Handelsrechts;

— das am 29. Juli 1971 in Luxemburg unterzeichnete luxemburgisch-österreichische Abkommen über die Anerken
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- 
und Handelsrechts;

— das am 16. November 1971 in Rom unterzeichnete italienisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung 
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen 
und von Notariatsakten;

— das am 16. September 1982 in Stockholm unterzeichnete österreichisch-schwedische Abkommen über die Aner
kennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;

— das am 17. Februar 1984 in Wien unterzeichnete österreichisch-spanische Abkommen über die Anerkennung 
und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und vollstreckbaren öffentlichen Urkunden 
in Zivil- und Handelssachen;

— das am 17. November 1986 in Wien unterzeichnete finnisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung 
und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;

— der am 16. Dezember 1954 in Wien unterzeichnete Vertrag zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien 
und der Republik Österreich über die justizielle Zusammenarbeit;

— das am 11. Dezember 1963 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Polen und der 
Republik Österreich über die gegenseitigen Beziehungen in Zivilsachen und über Urkunden;

— das am 17. November 1965 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Sozialistischen Republik Rumä
nien und der Republik Österreich über die Rechtshilfe in Zivil- und Familiensachen sowie über die Gültigkeit und 
Zustellung von Schriftstücken mit Protokoll;
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— in Belgien:

— das am 8. Juli 1899 in Paris unterzeichnete belgisch-französische Abkommen über die gerichtliche Zuständigkeit, 
die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen 
Urkunden;

— das am 28. März 1925 in Brüssel unterzeichnete belgisch-niederländische Abkommen über die Zuständigkeit der 
Gerichte, den Konkurs sowie die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schieds
sprüchen und öffentlichen Urkunden;

— das am 2. Mai 1934 in Brüssel unterzeichnete britisch-belgische Abkommen zur gegenseitigen Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen mit Protokoll;

— das am 30. Juni 1958 in Bonn unterzeichnete deutsch-belgische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung 
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und 
Handelssachen;

— das am 16. Juni 1959 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Aner
kennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden auf 
dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

— das am 6. April 1962 in Rom unterzeichnete belgisch-italienische Abkommen über die Anerkennung und Voll
streckung von gerichtlichen Entscheidungen und anderen vollstreckbaren Titeln in Zivil- und Handelssachen;

— der am 24. November 1961 in Brüssel unterzeichnete belgisch-niederländisch-luxemburgische Vertrag über die 
gerichtliche Zuständigkeit, den Konkurs, die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun
gen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden, soweit er in Kraft ist;

— in Bulgarien:

— das am 2. Juli 1930 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen Bulgarien und Belgien über bestimmte justiz
ielle Fragen;

— das am 23. März 1956 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der Föde
rativen Volksrepublik Jugoslawien über gegenseitige Rechtshilfe, das zwischen Bulgarien, Slowenien und Kroatien 
noch in Kraft ist;

— der am 3. Dezember 1958 in Sofia unterzeichnete Vertrag zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der Volks
republik Rumänien über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— das am 4. Dezember 1961 in Warschau unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und 
der Volksrepublik Polen über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— das am 16. Mai 1966 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der Volksre
publik Ungarn über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— das am 10. April 1976 in Athen unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der Hel
lenischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das am 25. November 1976 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik über die Rechtshilfe und die Schlichtung von Beziehungen in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— das am 29. April 1983 in Nikosia unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der 
Republik Zypern über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das am 18. Januar 1989 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der 
Regierung der Französischen Republik über die gegenseitige Rechtshilfe in Zivilsachen;

— das am 18. Mai 1990 in Rom unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der Italieni
schen Republik über die Rechtshilfe und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;

— das am 23. Mai 1993 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Bulgarien und dem Königreich 
Spanien über die gegenseitige Rechtshilfe in Zivilsachen;

— das am 20. Oktober 1967 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der 
Republik Österreich über Rechtshilfe in bürgerlichen Rechtssachen und über Urkundenwesen;
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— in der Tschechischen Republik:

— das am 25. November 1976 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialisti
schen Republik und der Volksrepublik Bulgarien über Rechtshilfe und die Schlichtung von Rechtsbeziehungen in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 23. April 1982 in Nikosia unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Republik Zypern über Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 22. Oktober 1980 in Athen unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Hellenischen Republik über Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 4. Mai 1987 in Madrid unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Repub
lik und dem Königreich Spanien über die Rechtshilfe und die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent
scheidungen in Zivilsachen;

— der am 10. Mai 1984 in Paris unterzeichnete Vertrag zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialis
tischen Republik und der Regierung der Französischen Republik über die Rechtshilfe und die Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-, Familien- und Handelssachen;

— der am 28. März 1989 in Bratislava unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Volksrepublik Ungarn über die Rechtshilfe und die Schlichtung von Rechtsbeziehungen in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 6. Dezember 1985 in Prag unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Italienischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 21. Dezember 1987 in Warschau unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialisti
schen Republik und der Volksrepublik Polen über die Rechtshilfe und die Schlichtung von Rechtsbeziehungen in 
Zivil-, Familien-, Arbeits- und Strafsachen im Sinne des am 21. Dezember 1987 in Warschau unterzeichneten 
Vertrags zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Polen zur Änderung und Ergänzung des Ver
trags zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Volksrepublik Polen über die Rechts
hilfe und die Schlichtung von Rechtsbeziehungen in Zivil-, Familien-, Arbeits- und Strafsachen (Mojmírovce, 
30. Oktober 2003);

— das am 23. November 1927 in Lissabon unterzeichnete Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Repub
lik und Portugal über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen;

— der am 11. Juli 1994 in Bukarest unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und Rumänien 
über Rechtshilfe in Zivilsachen;

— der am 20. Januar 1964 in Belgrad unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die Schlichtung von Rechtsbeziehungen 
in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 29. Oktober 1992 in Prag unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Slowaki
schen Republik über die von Gerichten geleistete Rechtshilfe sowie die Schlichtung bestimmter rechtlicher Bezie
hungen in Zivil- und Strafsachen;

— in Dänemark: das am 11. Oktober 1977 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen zwischen Dänemark, Finn
land, Island, Norwegen und Schweden über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen;

— in Deutschland:

— das am 9. März 1936 in Rom unterzeichnete deutsch-italienische Abkommen über die Anerkennung und Voll
streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— das am 30. Juni 1958 in Bonn unterzeichnete deutsch-belgische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung 
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und 
Handelssachen;

— das am 6. Juni 1959 in Wien unterzeichnete deutsch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerken
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und 
Handelssachen;

— das am 14. Juli 1960 in Bonn unterzeichnete deutsch-britische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung 
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;
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— das am 30. August 1962 in Den Haag unterzeichnete deutsch-niederländische Abkommen über die gegenseitige 
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und anderer Schuldtitel in Zivil- und 
Handelssachen;

— das am 4. November 1961 in Athen unterzeichnete deutsch-griechische Abkommen über die gegenseitige Aner
kennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- 
und Handelssachen;

— das am 14. November 1983 in Bonn unterzeichnete deutsch-spanische Abkommen über die Anerkennung und 
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen sowie vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in 
Zivil- und Handelssachen;

— in Estland:

— das am 11. November 1992 in Tallinn unterzeichnete Abkommen über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen zwi
schen der Republik Litauen, der Republik Estland und der Republik Lettland;

— das am 27. November 1998 in Tallinn unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Estland und der 
Republik Polen über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen in Zivil-, Arbeits- und Strafsachen;

— in Griechenland:

— das am 4. November 1961 in Athen unterzeichnete Abkommen zwischen dem Königreich Griechenland und der 
Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entschei
dungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;

— das am 18. Juni 1959 in Athen unterzeichnete Abkommen zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien 
und dem Königreich Griechenland über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen;

— das am 8. Oktober 1979 in Budapest unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Ungarn und der 
Hellenischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das am 24. Oktober 1979 in Athen unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Polen und der Helle
nischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 22. Oktober 1980 in Athen unterzeichnete Vertrag zwischen der Hellenischen Republik und der Tsche
choslowakischen Sozialistischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen, der zwischen der Tsche
chischen Republik, der Slowakei und Griechenland noch in Kraft ist;

— das am 5. März 1984 in Nikosia unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Zypern und der Hellenischen 
Republik über die rechtliche Zusammenarbeit in Zivil-, Familien-, Handels- und Strafsachen;

— das am 19. Oktober 1972 in Bukarest unterzeichnete Abkommen zwischen der Sozialistischen Republik Rumä
nien und dem Königreich Griechenland über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das am 10. April 1976 in Athen unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der Hel
lenischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— in Spanien:

— das am 28. Mai 1969 in Paris unterzeichnete spanisch-französische Abkommen über die gegenseitige Anerken
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil- 
und Handelssachen;

— das am 28. Mai 1969 in Paris unterzeichnete Abkommen vom 25. Februar 1974 in Form eines Notenwechsels 
zur Auslegung der Artikel 2 und 17 des Abkommens zwischen Frankreich und Spanien über die Anerkennung 
und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil- 
und Handelssachen;

— das am 22. Mai 1973 in Madrid unterzeichnete italienisch-spanische Abkommen über die Rechtshilfe und die 
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— das am 14. November 1983 in Bonn unterzeichnete deutsch-spanische Abkommen über die Anerkennung und 
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen sowie vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in 
Zivil- und Handelssachen;
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— das am 17. Februar 1984 in Wien unterzeichnete österreichisch-spanische Abkommen über die Anerkennung 
und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und vollstreckbaren öffentlichen Urkunden 
in Zivil- und Handelssachen;

— der am 4. Mai 1987 in Madrid unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Repub
lik und dem Königreich Spanien über die Rechtshilfe sowie die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivilsachen, der zwischen der Tschechischen Republik, der Slowakei und Spanien noch in 
Kraft ist;

— das am 23. Mai 1993 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Bulgarien und dem Königreich 
Spanien über die gegenseitige Rechtshilfe in Zivilsachen;

— das am 17. November 1997 in Bukarest unterzeichnete Abkommen zwischen Rumänien und dem Königreich 
Spanien über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen;

— in Frankreich:

— das am 8. Juli 1899 in Paris unterzeichnete belgisch-französische Abkommen über die gerichtliche Zuständigkeit, 
die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen 
Urkunden;

— das am 18. Januar 1989 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Volksrepublik Bulgarien 
und der Regierung der Französischen Republik über die gegenseitige Rechtshilfe in Zivilsachen;

— der am 10. Mai 1984 in Paris unterzeichnete Vertrag zwischen der Regierung der Französischen Republik und 
der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik über die Rechtshilfe und die Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-, Familien- und Handelssachen;

— das am 28. Mai 1969 in Paris unterzeichnete französisch-spanische Abkommen über die Anerkennung und die 
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und 
Handelssachen;

— das am 28. Mai 1969 in Paris unterzeichnete Abkommen vom 25. Februar 1974 in Form eines Notenwechsels 
zur Auslegung der Artikel 2 und 17 des Abkommens zwischen Frankreich und Spanien über die Anerkennung 
und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil- 
und Handelssachen;

— das am 18. Mai 1971 in Paris unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien und der Regierung der Französischen Republik über die Anerkennung und die Vollstre
ckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— das am 31. Juli 1980 in Budapest unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Ungarn und der Fran
zösischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Familiensachen und über die Anerkennung und Vollstre
ckung gerichtlicher Entscheidungen sowie die Rechtshilfe in Strafsachen und die Auslieferung;

— das am 3. Juni 1930 in Rom unterzeichnete französisch-italienische Abkommen über die Vollstreckung gerichtli
cher Urteile in Zivil- und Handelssachen;

— das am 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnete französisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung und 
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und 
Handelsrechts;

— das am 5. November 1974 in Paris unterzeichnete Abkommen zwischen der Sozialistischen Republik Rumänien 
und der Französischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen;

— das am 18. Januar 1934 in Paris unterzeichnete britisch-französische Abkommen über die gegenseitige Vollstre
ckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen mit Protokoll;

— in Kroatien:

— das Abkommen zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien und der Volksrepublik Bulgarien vom 
23. März 1956 über die gegenseitige Rechtshilfe;

— der Vertrag zwischen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Tschechoslowakischen Sozia
listischen Republik vom 20. Januar 1964 zur Schlichtung der Rechtsbeziehungen in Zivil-, Familien- und 
Strafsachen;

— das Abkommen zwischen den Regierungen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Franzö
sischen Republik vom 18. Mai 1971 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen;
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— das Abkommen zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien und dem Königreich Griechenland vom 
18. Juni 1959 über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen;

— der Vertrag zwischen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Volksrepublik Ungarn vom 
7. März 1968 über die gegenseitige Rechtshilfe;

— der Vertrag zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien und der Volksrepublik Polen vom 6. Februar 
1960 über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der Vertrag zwischen der Volksrepublik Rumänien und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien vom 
18. Oktober 1960 über Rechtshilfe;

— das am 3. Dezember 1960 in Rom unterzeichnete Abkommen zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugosla
wien und der Republik Italien über die gegenseitige justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Verwaltungssachen;

— der am 16. Dezember 1954 in Wien unterzeichnete Vertrag zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien 
und der Republik Österreich über die justizielle Zusammenarbeit;

— der Vertrag zwischen der Republik Kroatien und der Republik Slowenien vom 7. Februar 1994 über die Rechts
hilfe in Zivil- und Strafsachen;

— in Irland: entfällt;

— in Italien:

— das am 3. Juni 1930 in Rom unterzeichnete französisch-italienische Abkommen über die Vollstreckung gerichtli
cher Urteile in Zivil- und Handelssachen;

— das am 9. März 1936 in Rom unterzeichnete deutsch-italienische Abkommen über die Anerkennung und Voll
streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— das am 17. April 1959 in Rom unterzeichnete niederländisch-italienische Abkommen über die Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— das am 6. April 1962 in Rom unterzeichnete belgisch-italienische Abkommen über die Anerkennung und Voll
streckung von gerichtlichen Entscheidungen und anderen vollstreckbaren Titeln in Zivil- und Handelssachen;

— das am 7. Februar 1964 in Rom unterzeichnete britisch-italienische Abkommen über die gegenseitige Anerken
nung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und das am 14. Juli 1970 in 
Rom unterzeichnete Zusatzprotokoll;

— das am 16. November 1971 in Rom unterzeichnete italienisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung 
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen 
und von Notariatsakten;

— das am 22. Mai 1973 in Madrid unterzeichnete italienisch-spanische Abkommen über die Rechtshilfe und die 
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— der am 6. Dezember 1985 in Prag unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Italienischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen, der zwischen der Tsche
chischen Republik, der Slowakei und Italien noch in Kraft ist;

— das am 11. November 1972 in Bukarest unterzeichnete Abkommen zwischen der Sozialistischen Republik 
Rumänien und der Italienischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das am 28. April 1989 in Warschau unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Polen und der Italie
nischen Republik über die Rechtshilfe und die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivilsachen;

— das am 18. Mai 1990 in Rom unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der Italieni
schen Republik über die Rechtshilfe und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;

— das am 3. Dezember 1960 in Rom unterzeichnete Abkommen zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugosla
wien und der Republik Italien über die gegenseitige justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Verwaltungssachen, 
das zwischen Slowenien, Kroatien und Italien noch in Kraft ist;
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— in Zypern:

— der 1982 geschlossene Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik 
Zypern über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das 1981 geschlossene Abkommen zwischen der Republik Zypern und der Volksrepublik Ungarn über die 
Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das 1984 geschlossene Abkommen zwischen der Republik Zypern und der Hellenischen Republik über die recht
liche Zusammenarbeit in Zivil-, Familien-, Handels- und Strafsachen;

— das 1983 geschlossene Abkommen zwischen der Republik Zypern und der Volksrepublik Bulgarien über die 
Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der 1984 geschlossene Vertrag zwischen der Republik Zypern und der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen, das nun auch zwischen Zypern und Slowenien in 
Kraft ist;

— das 1996 geschlossene Abkommen zwischen der Republik Zypern und der Republik Polen über die rechtliche 
Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen;

— in Lettland:

— die Vereinbarung vom 11. November 1992 über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen zwischen der Republik 
Litauen, der Republik Estland und der Republik Lettland;

— das Abkommen vom 23. Februar 1994 zwischen der Republik Lettland und der Republik Polen über Rechtshilfe 
und Rechtsbeziehungen in Zivil-, Familien-, Arbeits- und Strafsachen;

— in Litauen:

— das am 11. November 1992 in Tallinn unterzeichnete Abkommen über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen zwi
schen der Republik Litauen, der Republik Estland und der Republik Lettland;

— das am 26. Januar 1993 in Warschau unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Litauen und der Repub
lik Polen über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen in Zivil-, Familien-, Arbeits- und Strafsachen;

— in Luxemburg:

— das am 29. Juli 1971 in Luxemburg unterzeichnete luxemburgisch-österreichische Abkommen über die Anerken
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- 
und Handelsrechts;

— der am 24. November 1961 in Brüssel unterzeichnete belgisch-niederländisch-luxemburgische Vertrag über die 
gerichtliche Zuständigkeit, den Konkurs, die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun
gen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden, soweit er in Kraft ist;

— in Ungarn:

— das am 16. Mai 1966 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Ungarn und der Volksre
publik Bulgarien über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— das am 30. November 1981 in Budapest unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Ungarn und der 
Republik Zypern über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 28. März 1989 in Bratislava unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Volksrepublik Ungarn über die Rechtshilfe und die Schlichtung von Rechtsbeziehungen in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen in Bezug auf die Tschechische Republik und die Slowakische Republik;

— das am 31. Juli 1980 in Budapest unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Ungarn und der Fran
zösischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Familiensachen und über die Anerkennung und Vollstre
ckung gerichtlicher Entscheidungen sowie die Rechtshilfe in Strafsachen und die Auslieferung;

— das am 8. Oktober 1979 in Budapest unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Ungarn und der 
Hellenischen Republik über Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 7. März 1968 unterzeichnete Vertrag zwischen der Volksrepublik Ungarn und der Sozialistischen Födera
tiven Republik Jugoslawien über die gegenseitige Rechtshilfe in Bezug auf die Republik Kroatien und die Republik 
Slowenien;
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— das am 6. März 1959 in Budapest unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Ungarn und der 
Volksrepublik Polen über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 7. Oktober 1958 in Bukarest unterzeichnete Vertrag zwischen der Volksrepublik Ungarn und der Volksre
publik Rumänien über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— in Malta: entfällt;

— in den Niederlanden:

— das am 28. März 1925 in Brüssel unterzeichnete belgisch-niederländische Abkommen über die Zuständigkeit der 
Gerichte, den Konkurs sowie die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schieds
sprüchen und öffentlichen Urkunden;

— das am 17. April 1959 in Rom unterzeichnete niederländisch-italienische Abkommen über die Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— das am 30. August 1962 in Den Haag unterzeichnete deutsch-niederländische Abkommen über die gegenseitige 
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und anderer Schuldtitel in Zivil- und 
Handelssachen;

— das am 6. Februar 1963 in Den Haag unterzeichnete niederländisch-österreichische Abkommen über die gegen
seitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem 
Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

— das am 17. November 1967 in Den Haag unterzeichnete britisch-niederländische Abkommen über die gegensei
tige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen;

— der am 24. November 1961 in Brüssel unterzeichnete belgisch-niederländisch-luxemburgische Vertrag über die 
gerichtliche Zuständigkeit, den Konkurs, die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun
gen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden, soweit er in Kraft ist;

— in Polen:

— das am 6. März 1959 in Budapest unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Polen und der Volksre
publik Ungarn über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— das am 6. Februar 1960 in Warschau unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Polen und der 
Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen, das derzeit zwischen Polen 
und Slowenien und zwischen Polen und Kroatien in Kraft ist;

— das am 4. Dezember 1961 in Warschau unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Bulgarien und 
der Volksrepublik Polen über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— das am 11. Dezember 1963 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Polen und der 
Republik Österreich über die gegenseitigen Beziehungen in Zivilsachen und über Urkunden;

— das am 24. Oktober 1979 in Athen unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Polen und der Helle
nischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 21. Dezember 1987 in Warschau unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialisti
schen Republik und der Volksrepublik Polen über die Rechtshilfe und die Schlichtung von Rechtsbeziehungen in 
Zivil-, Familien-, Arbeits- und Strafsachen, der zwischen Polen und der Tschechischen Republik sowie zwischen 
Polen und der Slowakei noch in Kraft ist;

— das am 28. April 1989 in Warschau unterzeichnete Abkommen zwischen der Volksrepublik Polen und der Italie
nischen Republik über die Rechtshilfe und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivilsachen;

— das am 26. Januar 1993 in Warschau unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Polen und der Republik 
Litauen über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen in Zivil-, Familien-, Arbeits- und Strafsachen;

— das am 23. Februar 1994 in Riga unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Lettland und der Republik 
Polen über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen in Zivil-, Familien-, Arbeits- und Strafsachen;

— das am 14. November 1996 in Nikosia unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Zypern und der 
Republik Polen über die rechtliche Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen;
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— das am 27. November 1998 in Tallinn unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Estland und der 
Republik Polen über Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen in Zivil-, Arbeits- und Strafsachen;

— der am 15. Mai 1999 in Bukarest unterzeichnete Vertrag zwischen Rumänien und der Republik Polen über die 
Rechtshilfe und die Rechtsbeziehungen in Zivilsachen;

— in Portugal:

— das am 23. November 1927 in Lissabon unterzeichnete Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Repub
lik und Portugal über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen;

— in Rumänien:

— der am 3. Dezember 1958 in Sofia unterzeichnete Vertrag zwischen der Volksrepublik Rumänien und der Volks
republik Bulgarien über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 11. Juli 1994 in Bukarest unterzeichnete Vertrag zwischen Rumänien und der Tschechischen Republik 
über die Rechtshilfe in Zivilsachen;

— das am 19. Oktober 1972 in Bukarest unterzeichnete Abkommen zwischen der Sozialistischen Republik Rumä
nien und dem Königreich Griechenland über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das am 11. November 1972 in Bukarest unterzeichnete Abkommen zwischen der Sozialistischen Republik 
Rumänien und der Italienischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das am 5. November 1974 in Paris unterzeichnete Abkommen zwischen der Sozialistischen Republik Rumänien 
und der Französischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen;

— der am 15. Mai 1999 in Bukarest unterzeichnete Vertrag zwischen Rumänien und der Republik Polen über die 
Rechtshilfe und die Rechtsbeziehungen in Zivilsachen;

— der am 18. Oktober 1960 in Belgrad unterzeichnete Vertrag zwischen der Volksrepublik Rumänien und der 
Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über die Rechtshilfe (ebenfalls anwendbar: der Vertrag zwischen der Volks
republik Rumänien und Slowenien sowie der Vertrag zwischen der Volksrepublik Rumänien und Kroatien, an die 
sich Slowenien und Kroatien für gebunden erklärt haben);

— der am 25. Oktober 1958 in Prag geschlossene Vertrag zwischen der Volksrepublik Rumänien und der Tsche
choslowakischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen (ebenfalls anwendbar: der Ver
trag zwischen der Volksrepublik Rumänien und der Slowakei, an den sich die Slowakei für gebunden erklärt hat);

— das am 17. November 1997 in Bukarest unterzeichnete Abkommen zwischen Rumänien und dem Königreich 
Spanien über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen;

— der am 7. Oktober 1958 in Bukarest unterzeichnete Vertrag zwischen der Volksrepublik Rumänien und der 
Volksrepublik Ungarn über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— das am 17. November 1965 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Sozialistischen Republik Rumä
nien und der Republik Österreich über die Rechtshilfe in Zivil- und Familiensachen sowie über die Gültigkeit und 
Zustellung von Schriftstücken mit Protokoll;

— in Slowenien:

— der am 16. Dezember 1954 in Wien unterzeichnete Vertrag zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien 
und der Republik Österreich über die justizielle Zusammenarbeit;

— das am 3. Dezember 1960 in Rom unterzeichnete Abkommen zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugosla
wien und der Republik Italien über die gegenseitige justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Verwaltungssachen;

— das am 18. Juni 1959 in Athen unterzeichnete Abkommen zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien 
und dem Königreich Griechenland über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen;

— das am 6. Februar 1960 in Warschau unterzeichnete Abkommen zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugos
lawien und der Volksrepublik Polen über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 20. Januar 1964 in Belgrad unterzeichnete Vertrag zwischen der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik über die Schlichtung von Rechtsbeziehungen 
in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 19. September 1984 in Nikosia unterzeichnete Vertrag zwischen der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien und der Republik Zypern über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;
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— das am 23. März 1956 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien 
und der Volksrepublik Bulgarien über die gegenseitige Rechtshilfe;

— der am 18. Oktober 1960 in Belgrad unterzeichnete Vertrag zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien 
und der Volksrepublik Rumänien über Rechtshilfe mit Protokoll;

— der am 7. März 1968 in Belgrad unterzeichnete Vertrag zwischen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugos
lawien und der Volksrepublik Ungarn über die gegenseitige Rechtshilfe;

— der am 7. Februar 1994 in Zagreb unterzeichnete Vertrag zwischen der Republik Kroatien und der Republik 
Slowenien über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— das am 18. Mai 1971 in Paris unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien und der Regierung der Französischen Republik über die Anerkennung und die Vollstre
ckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— in der Slowakei:

— das am 25. November 1976 in Sofia unterzeichnete Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialisti
schen Republik und der Volksrepublik Bulgarien über die Rechtshilfe und die Schlichtung von Rechtsbeziehungen 
in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 23. April 1982 in Nikosia unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Republik Zypern über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 29. Oktober 1992 in Prag unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Slowaki
schen Republik über die von Gerichten geleistete Rechtshilfe sowie die Schlichtung bestimmter rechtlicher Bezie
hungen in Zivil- und Strafsachen;

— der am 10. Mai 1984 in Paris unterzeichnete Vertrag zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialis
tischen Republik und der Regierung der Französischen Republik über die Rechtshilfe und die Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-, Familien- und Handelssachen;

— der am 22. Oktober 1980 in Athen unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Hellenischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— der am 20. Januar 1964 in Belgrad unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die Schlichtung von Rechtsbeziehungen 
in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 28. März 1989 in Bratislava unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Volksrepublik Ungarn über die Rechtshilfe und die Schlichtung von Rechtsbeziehungen in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 21. Dezember 1987 in Warschau unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialisti
schen Republik und der Volksrepublik Polen über die Rechtshilfe und die Schlichtung von Rechtsbeziehungen in 
Zivil-, Familien-, Arbeits- und Strafsachen;

— der am 25. Oktober 1958 in Prag unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Republik und der 
Volksrepublik Rumänien über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen;

— der am 4. Mai 1987 in Madrid unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Repub
lik und dem Königreich Spanien über die Rechtshilfe und die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent
scheidungen in Zivilsachen;

— der am 6. Dezember 1985 in Prag unterzeichnete Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik und der Italienischen Republik über die Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen;

— in Finnland:

— das am 11. Oktober 1977 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen zwischen Dänemark, Finnland, Island, 
Norwegen und Schweden über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen;

— das am 17. November 1986 in Wien unterzeichnete finnisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung 
und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;
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— in Schweden:

— das am 11. Oktober 1977 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen zwischen Dänemark, Finnland, Island, 
Norwegen und Schweden über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen;

— das am 16. September 1982 in Stockholm unterzeichnete österreichisch-schwedische Abkommen über die Aner
kennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;

— im Vereinigten Königreich:

— das am 18. Januar 1934 in Paris unterzeichnete britisch-französische Abkommen über die gegenseitige Vollstre
ckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen mit Protokoll;

— das am 2. Mai 1934 in Brüssel unterzeichnete britisch-belgische Abkommen über die gegenseitige Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen mit Protokoll;

— das am 14. Juli 1960 in Bonn unterzeichnete deutsch-britische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung 
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;

— das am 14. Juli 1961 in Wien unterzeichnete britisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerken
nung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und das am 6. März 1970 in 
London unterzeichnete Protokoll;

— das am 7. Februar 1964 in Rom unterzeichnete britisch-italienische Abkommen über die gegenseitige Anerken
nung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und das am 14. Juli 1970 in 
Rom unterzeichnete Zusatzprotokoll;

— das am 17. November 1967 in Den Haag unterzeichnete britisch-niederländische Abkommen über die gegensei
tige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen.
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V
(Bekanntmachungen)

VERFAHREN BEZÜGLICH DER DURCHFÜHRUNG DER 
WETTBEWERBSPOLITIK

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache M.7427 — Macquarie/Nippon Yusen Kaisha/NYK Ports)

Für das vereinfachte Verfahren infrage kommender Fall

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2015/C 4/03)

1. Am 19. Dezember 2014 ist die Anmeldung eines Zusammenschlusses nach Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Macquarie Infrastructure 
Partners III, L.P. („MIP III“, USA), eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Macquarie-Gruppe (Australien), und NYK Group 
Americas Inc. („NYK Group Americas“, USA), eine 100 %ige Tochtergesellschaft von Nippon Yusen Kaisha (Japan), über
nehmen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Fusionskontrollverordnung durch Erwerb von Anteilen die 
gemeinsame Kontrolle über NYK Ports LLC (USA).

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Der Investmentfonds MIP III tätigt vor allem Investitionen in Infrastruktur und damit verbundene Vermögenswerte in 
den USA und in Kanada.

— NYK Group Americas bietet Seeverkehrsdienste und allgemeine Logistikdienste in Nordamerika an.

— NYK Ports LCC, das derzeit unter alleiniger Kontrolle der NYK Group Americas steht, betreibt Seeverkehrsterminals 
und erbringt Stauereidienste in US-amerikanischen und kanadischen Häfen.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter die Fusions
kontrollverordnung fallen könnte. Die endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie sich vor. Dieser Fall kommt 
für das vereinfachte Verfahren im Sinne der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für 
bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2) infrage.

4. Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dieser Veröffentlichung eingehen. Sie kön
nen der Kommission unter Angabe des Aktenzeichens M.7427 — Macquarie/Nippon Yusen Kaisha/NYK Ports per Fax 
(+32 22964301), per E-Mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) oder per Post an folgende Anschrift übermittelt 
werden:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1 („Fusionskontrollverordnung“).
(2) ABl. C 366 vom 14.12.2013, S. 5.
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